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AUFRUF DER GEMEINDE 
HARTHEIM ZUR AKTION 

„LATERNEN FENSTER“  
MACHEN SIE MIT & BRINGEN 

AUCH SIE IHRE FENSTER
ZUM LEUCHTEN

Nachdem coronabedingt die traditionellen 
St. Martinsumzüge in unseren Kitas nicht 
wie gewohnt statt� nden können, hat sich 
die Gemeinde der tollen Aktion „Later-
nen Fenster“ von Jennifer Brenzinger aus 
St. Leon-Rot angeschlossen (siehe But-
ton rechts). Um den Kindern eine Freude 
zu machen, rufen wir Sie in der Zeit vom 
01.11. bis 11.11.2020 dazu auf ihre Fens-
ter mit Laternen zu schmücken und diese 
Abends zum Leuchten zu bringen.  

Auch im Hartheimer Rathaus werden 
am ein oder anderen Fenster 

Laternen leuchten!

Aktion  
„Laternen Fenster“

Macht alle mit bei der Aktion „Laternen Fenster“! 
Hierbei hängt man eine oder mehrere Laternen in ein 

Fenster, das am besten zu Straße hin zeigt und bringt sie 
mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. Nun 

können große und kleine abendliche Spaziergänger die tollen 
Laternen bestaunen. Da dieses Jahr in manchen Ortschaften der 

Martinsumzug leider ausfällt, ist dies vor allem für Kinder eine schöne 
Alternative mit ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen und die 
leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. Ganz im Sinne 
von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoff nung schenken, 

in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaff en wir das!

Die Aktion startet am 01.11.2020 
und endet am 11.11.2020. 

Jeder der Lust hat kann mit machen. Überall. 
Diese Aktion darf gerne geteilt werden. Wir freuen 

uns über jede Laterne, jedes zur Aktion 
geteilte oder gesendete Bild und jede 

Art von Feedback. 

www.facebook.com/Lichtschneiderei
www.instagram.com/lichtschneiderei_brenzinger
www.laternenfenster.de • laternenfenster@gmx.de

Bastelanleitung und Flyer zum Download unter 
www.laternenfenster.de Aktion „Laternen Fenster“ 
ist eine Aktion von Jennifer Brenzinger.
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Apotheken-Plan  
vom 29.10. bis 05.11.2020 
  

29.10.2020    
Stadt-Apotheke, Staufen  
     
30.10.2020    
Bad-Apotheke im Paracelsushaus,  
Bad Krozingen  

     
31.10.2020    
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg  
     
01.11.2020    
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Hense´sche-Apotheke, Badenweiler  
   
02.11.2020    
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Blauen-Apotheke, Schliengen  

     
03.11.2020    
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler  
     
04.11.2020    
Malterser-Apotheke, Heitersheim 
Fohmann´sche-Apotheke, Schliengen 
 
05.11.2020 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Schneckental-Apotheke, Pfaffenweiler  

Absage der kommenden  
Gemeindeveranstaltungen
Gedenkfeier am Volkstrauertag, Weih-
nachtsmarkt und Neujahrsempfang wer-
den nicht im bisher üblichen Rahmen 
stattfinden können
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Leider steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
seit einigen Wochen stark an und eine Entspannung 
ist derzeit nicht absehbar. In dieser schwierigen Zeit 
steht Ihre Gesundheit und Sicherheit für uns an obers-
ter Stelle. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und 
haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die in 
der nächsten Zeit geplanten Gemeindeveranstaltungen 
abzusagen. 

So werden am Volkstrauertag in diesem Jahr keine 
zentralen Gedenkfeiern in Hartheim, Bremgarten und 
Feldkirch stattfinden. Der Bürgermeister, die Reservis-
tenkameradschaft und die Ortsvorsteher werden Kränze 
an den Kriegsgräberdenkmälern niederlegen. Zusam-
men mit dem diesjährigen Gedanken zum Volkstrauer-
tag, welcher vorab im Amtsblatt abgedruckt wird, soll so 
ein stilles Gedenken ermöglicht werden.

Obwohl wir auch viele Überlegungen im Hinblick auf 
unseren allseits beliebten Weihnachtsmarkt und den 
Neujahrsempfang angestellt haben, zwingt uns die 
aktuelle Entwicklung dazu, auch diese Veranstaltun-
gen abzusagen. Wie beim St. Martinsumzug oder beim 
Volkstrauertag wird die Gemeindeverwaltung aber 
nicht nur absagen, sondern der Situation angepasste 
Alternativen anbieten, über die wir hier im Amtsblatt 
informieren werden.

Lassen Sie uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken und 
zusammen hoffen, dass im nächsten Jahr ein gemeinsa-
mes Miteinander wieder möglich sein wird.

Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich und Ihre Mit-
menschen Acht!

Herzlichst grüßt Sie aus dem Rathaus 
Ihr Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Covid-19 Fallzahlen zum Stand vom 22.10.2020 
Am vergangenen Donnerstag wurden wieder die gemeindescharfen 
COVID-19 Fallzahlen veröffentlicht. Auch weiterhin steigen die Fall-
zahlen in Deutschland, Baden-Württemberg und auch in unserem 
Landkreis an. Obwohl der Ortspolizeibehörde aktuell nur ein aktiver 
Fall bekannt ist, weist die Karte des Landratsamtes „geschätzt“ zwei 
aktive Fälle aus. 
Damit die Zahl in unserer Gemeinde weiterhin gering und das lokale 
Geschehen vor Ort weiter eingedämmt bleibt, appellieren wir wei-
terhin an die Einhaltung der Regelungen sowie insbesondere auch 
an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen. 

 

Safer Traffic Nachtverkehr eingestellt 
Die Gemeindeverwaltung hat von der VAG folgende wichtige In-
formation erhalten: Auf Grund der derzeitigen Situation durch die 
Corona-Pandemie bedingt durch die steigenden Fallzahlen und die 
Einführung der Sperrstunde ab 23.00 Uhr für die Gastronomie wird 
es ab dem kommenden Wochenende bis auf weiteres keine Durch-
führung des Safer Traffic Nachtverkehrs geben. 
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Meldung an die Ortspolizeibehörde Hartheim am Rhein über die Einreise aus einem Risikogebiet 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Ich, (Name, Vorname, Anschrift) 

bin gemeinsam mit den folgenden Personen (ggf. ausfüllen): 

am  aus der vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region: 

  
nach Hartheim am Rhein zurückgekehrt / eingereist. 
 

 ¨ Ich / Wir haben uns unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben, und zwar:
 ¨ In unserer oben genannten Wohnung
 ¨ An einem anderen Ort:  

 ¨ Ich / Wir haben uns nicht in häusliche Quarantäne begeben, weil:
 ¨ Ein qualifizierter negativer Test auf das Virus SARS-CoV-2 aller Personen vorliegt, der dieser Meldung beigefügt ist
 ¨ Ein Ausnahmetatbestand aus § 4 CoronaVO EQT vorliegt: 

 

Ich / Wir werden uns, falls noch nicht geschehen, einem Test auf das Virus SARS-CoV-2 unterziehen und das Ergebnis bis spätestens 14 Tage 
nach der Einreise dem Rathaus Hartheim vorlegen.
 
Hinweis: Sobald Sie uns Ihre negativen Testergebnisse vorlegen, werden wir Sie von der Quarantänepflicht befreien. 
Ich / Wir werden, sobald bei uns für die Krankheit COVID-19 typische Symptome auftreten, dies dem Rathaus mitteilen. 
Mir / Uns ist bekannt, dass ein Verstöße gegen die Corona-Verordnungen mit Bußgeldern belegt werden können und dass Missachtungen 
von Quarantäneverfügungen ggf. sogar eine Straftat darstellen und mit einer Geld- bzw. Freiheitsstrafe geahndet werden. 

Für Rückfragen bin ich erreichbar unter der Rufnummer                                               und der E-Mail Adresse:  

  

Ort, Datum,    Unterschrift 
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 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Eingeschränkter Zugang in das  
Rathaus Hartheim 
Zugang nur nach Terminvereinbarung möglich 
Da die Ausbreitung des Coronavirus in unserem Landkreis anhält, 
müssen wir die Öffnung des Rathauses Hartheim leider einschrän-
ken, um Sie und uns zu schützen. Wir bitten um Ihr Verständnis und 
weisen daraufhin, dass viele Anliegen auch telefonisch, schriftlich 
oder per E-Mail erledigt werden können. Bitte nutzen Sie diese „kon-
taktlosen“ Möglichkeiten - wir versuchen Ihnen trotzdem so bürger-
nah wie möglich helfen zu können. 
Wenn ein Besuch des Rathauses trotzdem erforderlich sein sollte 
(z.B. bei einem Ausweisantrag), kontaktieren Sie bitte Ihre(n) zustän-
dige(n) Sachbearbeiter(in). Die Durchwahlen finden Sie auf unserer 
Homepage und im hinteren Bereich dieses Amtsblattes. 
Weiterhin gelten aber die strengen Hygiene- und Abstandsregeln. 
So müssen alle Besucher beim Betreten des Gebäudes einen Mund- 
Nasen-Schutz tragen. Auch die Abstandsregelung von mindestens 
1,5 Metern ist einzuhalten. 

Bürger können täglich zwischen 8 und 16 Uhr (Freitags zwischen 8 
und 12 Uhr) eine Rolle   gelben Säcken aus dem vor der Rathaustür 
liegendem Karton mitnehmen. 

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 22. September 2020
•	 Das Gremium sprach sich in der letzten nichtöffentlichen Sitzung 

mehrheitlich für die Ansiedlung eines Vollsortimenters aus. Die 
Verwaltung wird beauftragt in konkrete Planungen einzusteigen.

•	 Folgenden Personalentscheidungen wurde einstimmig zuge-
stimmt:
-   Reduzierung des Beschäftigungsumfangs einer Sprachförder-

kraft von 60% auf 55% 
-   Verringerung des Beschäftigungsumfang einer Erzieherin der 

Kita St. Martin von 90% auf 80% 
-   Höhergruppierung von zwei Verwaltungsmitarbeitern sowie 

eines Bauhofmitarbeiters 
-   Erhöhung des Beschäftigungsumfangs einer Erzieherin der 

Kita Klötzle von 50% auf 60% 
-   Verringerung des Beschäftigungsumfangs einer Erzieherin der 

Kita Bremgarten von 90% auf 85% 
-   Auflösungsvertrag einer Erzieherin der Kita Klötzle zum 

31.10.2020 
-   Rückwirkender Auflösungsvertrag einer Erzieherin in der Kita 

St. Martin
•	 Die Ankaufspreise zur Baulandbeschaffung für zukünftigen Bau-

gebiete erhöhen sich von bisher 42,00 €/m² auf 50,00 €/m².
 
3. Gemeindewald: Vollzugsnachweis Forstwirtschaftsjahr 2019 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einnahmen und Ausgaben wie folgt 
verbucht: 

Das Ergebnis im Verwaltungshaushalt fällt um ca. 13.700 EUR bes-
ser aus als es noch der Forstwirtschaftsplan für 2019 ausgewiesen 
hat. Bedingt durch das Kiefernsterben sind hohe nicht eingeplan-
te Kosten angefallen. Durch die Verkaufserlöse aus einem höheren 
Holzeinschlag und durch erhöhte Zuschüsse konnten jedoch auch 
Mehreinnahmen verbucht werden. 

Der Gemeinderat nimmt den Vollzugsnachweis des Forstwirtschaftsjah-
res 2019 zur Kenntnis. 
  
4. Gemeindewald: Forstwirtschaftsplan 2021 
Der Forstwirtschaftsplan 2021 sieht im Verwaltungshaushalt Ausga-
ben in Höhe von 102.000 € (Vorjahr 156.000 €) vor. Den Ausgaben 
stehen Einnahmen in Höhe von 47.000 € (Vorjahr 70.000 €) gegen-
über. 
Im Saldo sind 55.000 € (Vorjahr 86.000 €) durch allgemeine Haus-
haltsmittel aufzubringen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Forstwirtschaftsplan 2021 
in der vorliegenden Fassung. Die Zustimmung zum Planwerk umfasst 
gleichzeitig die Ermächtigung an die Forstwirtschaft, entsprechend den 
mit Ihnen getroffenen Verträgen Aufträge im Rahmen des Planwerks zur 
Forstbewirtschaftung erteilen zu dürfen, auch wenn diese ansonsten 
aufgrund ihrer Höhe dem Gemeinderatsgremium vorbehalten wären. 
  
5. Änderung der Kindergartengebührensatzung / Anpassung 
der Elternbeiträge 
Der Gemeindetag Baden-Württemberg veröffentlicht regelmäßig in 
Zusammenarbeit mit dem Städtetag und der 4-Kirchen-Konferenz 
eine gemeinsame Empfehlung für die Elternbeiträge in den Kinder-
tagesstätten. Als Zielgröße soll ein Kostendeckungsgrad von 20 % 
der Betriebskosten durch die Elternbeiträge erreicht werden. Dieser 
lag in Hartheim im Jahr 2019 bei 11,35 %. 
Die Gemeinde konnte in den vergangenen Jahren eine sehr gute 
Ausstattung der Kindertagesstätten in personeller und räumlicher 
Hinsicht erreichen und erhalten. Jährlich werden neue Fachkräfte in 
unseren Einrichtungen ausgebildet, Fachpersonal geschult und es 
wurden zusätzliche Sprachförderkräfte eingestellt. Durch diese qua-
litative gute Arbeit und die jährlichen Tarifsteigerungen ist der Kos-
tendeckungsanteil im Vergleich zum Jahr 2018 weiter gesunken. Um 

 
 
Bereitet Ihnen der Umgang mit Kindern 
Freude? Sind Sie zeitlich flexibel? 
Dann suchen wir genau Sie! 
Die Gemeinde Hartheim am Rhein sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Betreuungskraft an drei Tagen für das Mittags-
band an der Alemannenschule. Der Beschäftigungsumfang be-
trägt derzeit ca. 4 Stunden wöchentlich. Die Vergütung erfolgt 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Sozial und 
Erziehungsdienst (TVöD-Sue). 

Für Fragen stehen Ihnen Herr Bernd Wirbel (Hauptamtsleiter), 
Tel. Nr. 07633/9105-13, oder Herr Emanuel Klöckner (Leiter der 
Schulkindbetreuung) Tel. Nr. 07633/150081 gerne zur Verfü-
gung. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 20. November 
2020 an das Bürgermeisteramt Hartheim, Personalamt, Feldkir-
cher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, oder per E-Mail an ge-
meinde@hartheim.de.  

AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 20. Oktober 2020
In der Gemeinderatssitzung in der Seltenbachhalle in Feldkirch 
am Dienstag, den 20. Oktober 2020, fanden unter Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandregelungen die nachstehenden Bera-
tungen und Beschlussfassungen statt:  
1. Anerkennung der Niederschriften
Die Niederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzun-
gen vom 22. September 2020 wurden von zwei Gemeinderäten un-
terzeichnet und genehmigt.  

Einnahmen Ausgaben Differenz
VwH 140.492 €        225.783 €    85.291 €-          
VmH 2.100 €            3.904 €        1.804 €-            
Gesamt: 142.592 €        229.687 €    87.095 €-           
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die gute Qualität in der Kinderbetreuung weiterhin aufrecht erhal-
ten zu können ist es deshalb aus Sicht der Gemeinde unumgänglich, 
die Betreuungsgebühren ab dem 01.01.2021 anzupassen. 
Die letzte Erhöhung der Elternbeiträge in der Gemeinde Hartheim 
wurde zum 01.01.2017 beschlossen. Diese liegen derzeit ca. 18% un-
ter den o.g. Empfehlungen für das Kindergartenjahr 2020/2021. 
Um die Erhöhung für die Eltern gegenüber den Empfehlungen der 
kommunalen Landesverbänden und der kirchlichen Träger abzumil-
dern, wird eine Erhöhung um lediglich ca. 10% ab dem 01.01.2021 
vorgeschlagen. In den kommenden Jahren soll jedoch eine Anpas-
sung der Gebühren bis zur Höhe der gemeinsamen Empfehlungen 
der kommunalen Landesverbände und der kirchlichen Träger er-
reicht werden. 
Für die Anpassung der Betreuungsgebühren wurde mit den Eltern-
beiräten der Kindertageseinrichtungen am 13. Oktober eine Anhö-
rung durchgeführt. 
Die Elternbeiräte haben der Erhöhung grundsätzlich zugestimmt. Es 
wurde angeregt, dass künftig jährlich eine Anpassung der Elternbei-
träge erfolgen soll, damit die weitere Kostensteigerung nicht in so 
einem hohen Maße erfolgen wird. 

Nachdem Gemeinderätin Christian Schmidt einen Antrag für eine ge-
staffelte Gebührenerhöhung von 5% in 2021 und 5% in 2022 einge-
bracht hat, wird über den Beschlussvorschlag der Verwaltung, der wei-
testgehender ist abgestimmt: 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die unter der Rubrik „Amtliche 
Nachrichten“ veröffentlichte Änderungssatzung mit dem ab 01.01.2021 
gültigen Gebührenverzeichnis über die Erhebung von Benutzungsge-
bühren der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim 
am Rhein.  
  
6. Anpassung der Preise für die Mittagsverpflegung 
Seit dem Jahr 2009 bietet die Gemeinde ein warmes Mittagessen in 
der Schule an. Bis zum Jahr 2012 wurden die Verpflegungskosten 
durch monatliche Pauschalbeträge abgerechnet. Seit dem Jahr 2012 
wurde auch in den Kindertagesstätten ein warmes  Mittagessen an-
geboten. Der Essenspreis von 3,50 € pro Essen wurde ab dem Jahr 
2012 nach der tatsächlichen Inanspruchnahme berechnet.  
Zum Ende des letzten Jahres hat uns der Caterer mitgeteilt, dass er 
die Essenspreise ab Februar 2020 erhöhen muss. Begründet wird 
die Erhöhung mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen, Kraftstoff-
preisen und Personalkosten sowie durch strengere Auflagen und 
Anforderungen an Großküchen. Aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie konnte sich die Gemeinde mit dem Essensliefe-
ranten darauf einigen, dass die Preiserhöhung erst zum 01.09.2020 
in Kraft tritt. Die vom Caterer genannten Gründe für die Preisanpas-
sung sind aus Sicht der Gemeinde nachvollziehbar. Zudem liegen 
auch die neuen Preise weit unter den marktüblichen Preisen ande-
rer Anbieter. Für die Nutzer der Mittagsverpflegung soll sich ab dem 
01.01.2021 deshalb der Preis pro Essen von 3,50 € auf 3,80 € erhöhen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Preis für das warme Mit-
tagessen in der Schule und in den Kindertagesstätten der Gemeinde ab 
dem 01.01.2021 auf 3,80 € pro Essen zu erhöhen. 
  
7. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis über die 
Förderung der Kindertagespflege 
Die Abwicklung und Organisation der Kindertagespflege, die bisher 
von dem Tageselternverein geleistet wurde, wird seit 01.07.2020 
wieder vom Landkreis übernommen. Unter anderem übernimmt der 
Landkreis auch die Abrechnung der Freiwilligkeitsleistungen für die 
Kindertagespflege, welche die Zuzahlung zum Pflegegeld und unter 
Umständen die anteilige Übernahme der Sozialversicherungsbeiträ-
ge umfasst. Bisher gibt es in der Gemeinde Hartheim am Rhein keine 
Tagespflegepersonen. Daher hat die Gemeinde auch noch keinen 
Grundsatzbeschluss über eine eventuelle Kostenbeteiligung gefasst. 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Hartheim am Rhein und dem Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald über den Umfang und die Abwicklung der finanziellen 
Förderung von 1,50 €/Stunde sowie die Übernahme der Qualifizierungs-
kosten nach zweijähriger Tätigkeit der Tagespflegepersonen mit Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde Hartheim zu unterzeichnen.  

Bürgermeister Stefan Ostermaier appelliert an die Bevölkerung, 
dass es schön wäre wenn sich in Hartheim auch Tageseltern fin-
den würden. Für nähere Informationen kann gerne Kontakt mit 
der Verwaltung aufgenommen werden.  
  
 8. badenova AG & Co. KG - Kapitalerhöhung und Änderung des 
Gesellschaftervertrags 
Bei Gründung der badenova AG & Co. KG im Jahr 2001 hatten die 
Gründungsgesellschafter bereits vorgesehen, dass die Gesellschaft 
für die Beteiligung weiterer Gesellschafter offen sein solle. In der 
Folge erweiterte sich die Anzahl der Gesellschafter von ursprüng-
lich sechs auf nunmehr 98. Insbesondere durch das Projekt KOMPAS 
konnte eine Vielzahl an neuen Kommanditisten gewonnen werden. 
Von den 81 Kommunen, die im Rahmen des KOMPAS Projekts neue 
Kommanditisten der badenova AG & Co. KG geworden sind, haben 
48 daneben noch stille Beteiligungen begründet in einem Gesamt-
wert von 41,881 Mio. EUR. 
Seit 2015 hat die Energiekartellbehörde des Landes Baden-Württem-
berg (EKartB) Ermittlungen gegen die badenova AG & Co. KG aufge-
nommen, da aus Sicht der EKartB Teile des KOMPAS Projektes nicht 
zulässig gewesen sein sollten. Das KOMPAS Projekt wurde seinerzeit 
von vielen Stellen geprüft, beispielsweise vom Innenministerium, 
der Regierungspräsidien, aber auch vom Steinbeis-Institut und für 
zulässig erachtet. Allerdings wurde damals nicht das Hauptaugen-
merk auf das Kartellrecht gelegt und insofern wurde die EKartB nicht 
beteiligt. Im Zuge der Ermittlungen der EKartB konnte eine Einigung 
zur Beendigung der Verfahren gefunden werden. Ein wesentlicher 
Punkt der Einigung war die Beendigung aller stillen Gesellschaften. 
Zwischenzeitlich wurden alle stillen Beteiligungen gekündigt und 
sind beendet. Um den Kommanditisten, die stille Beteiligungen ge-
zeichnet hatten, aber trotzdem in einem adäquaten Umfang an der 
badenova AG & Co. KG zu beteiligen, soll diesen die Möglichkeit ge-
geben werden, bis zur Höhe ihrer bisherigen stillen Einlage an einer 
Kapitalerhöhung teilzunehmen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die nachfolgend aufgeführten 
Beschlüsse, die für die Kapitalerhöhung notwendig sind: 
1. Zur Stärkung und zur Ausweitung der engeren kommunalen Zu-

sammenarbeit stimmt der Gemeinderat der Kapitalerhöhung bei 
der badenova AG & Co.KG um maximal 41.881.000 EUR zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages 
der badenova AG & Co. KG gemäß Anlage 1 zu.

3. Der Gemeinderat stimmt den im Zuge der Aufstockung der Kapita-
lerhöhung einzelner Kommanditisten erforderlichen Änderungen 
des Gesellschafterkreises und der Kapitalanteile in § 4 Abs. 2 des 
Gesellschaftsvertrages der badenova AG & Co. KG, zu.

4. Der Gemeinderat stimmt dem Verzicht auf eine Aufstockung der 
Kapitalbeteiligung an der badenova AG & Co. KG durch die Gemein-
de zu.

5. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister bzw. seinen Stell-
vertreter oder anderweitig Bevollmächtigten, die zum Vollzug der 
Beschlussziffer 1, 2 und 3 in der(n) Gesellschafterversammlung(en) 
der badenova AG & Co. KG erforderlichen Erklärungen abzugeben.

 
9. Auftragsvergabe: Sanierung der Rheinhalle Hartheim,  
Gewerk Außenanlage
Das Gewerk Außenanlage der Rheinhalle Hartheim wurde beschränkt 
ausgeschrieben. Es wurden vier Angebote fristgerecht abgegeben. 
  
Einstimmig beschließt der Gemeinderat, den Auftrag für das Gewerk Au-
ßenanlagen an die Firma Knobel aus Hartheim zum Angebotspreis von 
14.831,89 € zu vergeben.
  
10. Auftragsvergabe für die Neufassung des Feuerwehrbedarfs-
planes für die Gemeinde Hartheim am Rhein
Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Hartheim am 
Rhein wurde in der Sitzung am 20.12.2016 vom Gemeinderat be-
schlossen. Dieser sollte alle 5 Jahre überarbeitet werden. Der Feu-
erwehrbedarfsplan enthält wesentliche Angaben für die Beschrei-
bung der feuerwehr-technisch relevanten, örtlichen Verhältnisse 
(Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung 
und Ausrüstung einer für einen geordneten Lösch- und Rettungs-
einsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr. Zudem ist er Vo-
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raussetzung für die Bezuschussung im Feuerwehrwesen und bildet 
die Grundlage für die Finanzplanung der Gemeinde. Es wurden zwei 
Angebote von entsprechenden Firmen eingeholt.
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Firma Brandschutz VIER 
GmbH aus Schwanau mit der Neufassung des Feuerwehrbedarfsplanes 
zum Angebotspreis von 13.400 € zzgl. Mwst. zu beauftragen.  
 
11. Zinsanpassung für die inneren Darlehen des Eigenbetriebs 
Abwasserbeseitigung
In der Gemeinderatssitzung am 20.09.2020 wurden neue interne 
Darlehen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe Breitband und Ab-
wasserbeseitigung mit einem Zinssatz von 0,1 % bewilligt. Für die 
Abwasserbeseitigung bestehen bereits zwei innere Darlehen, wel-
che von dem Beschluss nicht direkt berührt wurden. Es bietet sich 
jedoch an, auch bei diesen beiden Darlehen den Zinssatz auf 0,1% 
anzupassen.
 
Die Darlehen wurden zwar mit einem Festzinssatz bis zum Laufzei-
tende versehen, jedoch auch mit einer Kündigungsfrist ausgestattet, 
so dass letztlich auch diese Darlehen geändert werden können.
  
Einstimmig beschließt der Gemeinderat, den Zinssatz der beiden inne-
ren Darlehen aus den Jahren 2006 und 2018 bis zum Ende der jeweiligen 
Laufzeit anzupassen. Sollte sich das Zinsniveau wieder ändern, kann 
über die eingeräumten Kündigungsmöglichkeiten die Frist für die Zins-
festschreibung nochmals angepasst werden.
  
12. Berichte der Verwaltung
Bürgermeister Stefan Ostermaier informierte über folgende Themen:  
•	 Die Verträge für den Ausbau des Lärmschutzwalls wurde vom 

Bund an die neu gegründete Firma „Autobahn GmbH des Bun-
des“ übergeben.

•	 Die Verwaltung hat von der L-Bank einen 3.000,00 € Gutschein für 
das Rathausdienstfahrzeug erhalten.

•	 Vom Landessanierungsprogramm sind zwei weitere Förderzusa-
gen für einen Abbruch sowie einen Neubau in Bremgarten ein-
gegangen.

•	 Am Bauhof wurden Schüttboxen für die Materiallagerung fertig 
gestellt.

•	 An den Ortseinfahrten Bremgarten erfolgte einen Begrünung der 
Verkehrsinseln durch den Bauhof

•	 Alle drei Gemeindekindergärten wurden mit neuen/erneuerten 
Gartenspielhäuschen ausgestattet.

•	 In der nächsten Gemeinderatsitzung wird der Lärmaktionsplan 
vorgestellt.

•	 Für die Alemannenschule wurden 20 Tablets angeschafft. Durch 
die Eilentscheidung konnten Zuschüsse über das Förderpro-
gramm abgerufen werden.

•	 Corona-Pandemie
Durch den erschreckenden Anstieg der Covid-19-Pandemie 
spricht die Landesregierung die Pandemiestufe 3 aus! Bürger-
meister Stefan Ostermaier appelliert an die Bevölkerung sich an 
die vorgeschriebenen Maßnahmen zu halten. 
 
Vorsorglich wird die Absage des Volkstrauertages, des Weih-
nachtsmarktes und des Neujahrsempfangs bekannt gegeben. 
Die Gemeindeverwaltung wird versuchen alternative coronakon-
forme Aktionen anzubieten. Auch wenn anders als sonst üblich, 
soll die Nikolausbescherung für die Kinder trotzdem stattfinden. 
Infos hierzu folgen!

In der Schule sind die Kinder ab der 5. Klasse verpflichtet während 
des Unterrichtes eine Maske zu tragen.
 
Das Betreten des Rathauses ist ab Donnerstag nur noch mit Ter-
minvereinbarung möglich. Da durch den schnellen Anstieg der 
Infektionszahlen kurzfristig mit neuen Maßnahmen zu rechnen 
ist, finden Sie die aktuellen Informationen auf www.hartheim.de!

 
13. Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
Ortsvorsteher Daniel Kopf regt an, die Bushaltestelle in der Lindenstraße 

in Bremgarten, gerade in den Wintermonaten, besser ersichtlich zu ma-
chen. Bürgermeister Stefan Ostermaier nimmt die Anregung entgegen 
und wird sich um Lösungen kümmern.
  
Gemeinderat Karlheinz Grathwol schlägt vor, dass die Gemeinde eine 
Stellungnahme in Bezug auf die geplante Deponie in Weinstetten im 
Gemeindeblatt veröffentlichen sollte. 
 
Ortsvorsteherin Antoinette Faller weist auf das Parkproblem in der Dorf-
straße in Feldkirch hin.  Bürgermeister Stefan Ostermaier hofft auf das 
Verständnis der Bürger, dass die Gehwege nicht zugeparkt werden. Ein 
Parkraumkonzept soll im Lärmaktionsplan angesprochen werden. 
  
14. Einwohnerfragen
Es wurden keine Einwohnerfragen gestellt.
 
 

UNSERE JUBILARE

Wir gratulieren sehr herzlich  
zum 80. Geburtstag
am 03.11. Herrn Horst Linsenmeier, Gartenstr. 12,  
79258 Hartheim am Rhein
 
sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen.  
 

ABFALLTERMINE

Telefonnummern der TREA Breisgau 
im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, 
Anlieferungen und Abfallwirtschaft  07634/5079-122 
(besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr ) 
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen 07634/5079-0 
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr) 
Notfällen (24 Std. besetzt) 07634/5079-222 
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag:  09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag:  12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag:   08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener Stra-
ße 3, 79427 Eschbach, Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald informiert: 
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim   
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 3,00 
EUR erwerben: 
  
Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
   - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22  
Bremgarten - Getränkelädele „Zum Durstlöscher“,
     St. Stephanusstraße 2   

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 
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Brauchen Sie ein größeres oder kleineres  
Abfallgefäß? 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald informiert: 
Wenn Sie im nächsten Jahr ein Abfallgefäß mit einem größeren 
oder kleineren Volumen benötigen, bitten wir Sie bis spätestens 
18.11.2020 einen entsprechenden Antrag einzureichen. Bitte ver-
merken Sie auf dem Bestellformular, zu welchem Zeitpunkt – ab 
sofort oder zum 01.01.2021 - der Änderungswunsch durchgeführt 
werden soll. 
Nach diesem Termin ist es uns aus logistischen Gründen leider nicht 
mehr möglich, den Austausch der Abfallbehälter zum Jahresanfang 
2021 zu gewährleisten. 
Änderungsanträge und Informationen erhalten Sie über die Ge-
meindeverwaltung und über die Homepage des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald (www.LKBH.de/alb).
Den Antrag können Sie bei der Gemeindeverwaltung abgeben oder 
direkt an die Abfallwirtschaft des Landkreises senden (Kontaktdaten 
siehe unten).   
Der Bereich der Abfallgebührenstelle wird aktuell umorganisiert. Die 
mitarbeiterbezogene Gemeindezuständigkeit, wird durch eine All-
zuständigkeit ersetzt. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen und Informationen 
gerne zur Verfügung.  

Unsere Kontaktdaten: Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, gebuehreneinzug@LKBH.
de, Telefon 0761 2187-8844, Fax 0761 2187-8899 

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Gemeinde Hartheim am Rhein bietet den Bürgerinnen und Bür-
ger, unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen, die 
Rentenberatung durch Mitarbeiter der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund an. 
Es können Fragen in Bezug auf die Deutschen Rentenversicherung 
gestellt werden und Sie bekommen Hilfe beim Ausfüllen von Formu-
laren, Kontenklärungen und Rentenanträgen. 
  
Die Sprechstunden findet am 1. Mittwoch im Monat bei Herrn 
Rees und am 3. Mittwoch im Monat bei Frau Schmidt im Erdge-
schoss Zimmer 8 des Rathauses statt.  
Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefo-
nischer Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 
möglich ist. 
  
Zum Sprechtag bringen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen, 
Personalausweis, Steuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung 
(IBAN + BIC) und den Krankenkassenausweis mit. 
  

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage) 
Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt  mg/l 
13,4 2,39 / mittel 20,8

 

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Änderungssatzung über die Erhebung von  
Benutzungsgebühren für die Kinderbetreu-
ungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am 
Rhein vom 20. Oktober 2020 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und §§ 2, 9 und 19 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat der Gemeinde Hartheim am 20. Oktober 
2020 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

§ 1 Gegenstand der Änderung 
Das Gebührenverzeichnis, das nach § 5 Abs. 2 Bestandteil der Satzung 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreu-
ungseinrichtungen ist, wird entsprechend der Anlage neu gefasst. 
  
§ 2 Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Ausgefertigt: Hartheim am Rhein, den 20. Oktober 2020 
gez. Stefan Ostermaier 
Bürgermeister 
  
Anlage zur Änderungssatzung über die Erhebung von Benut-
zungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Ge-
meinde Hartheim am Rhein vom 20. Oktober 2020 
- Gebührenverzeichnis gültig ab 01.01.2021 -       

Art der Gruppe und Alter des Kindes BETREUUNGSZEIT
GEBÜHR PRO MONAT UND BETREUUNGSPLATZ

 Familie mit  
einem Kind

Familie mit 
 zwei Kindern

Familie mit  
drei Kindern

Familie  mit vier und 
mehr Kindern

Regelgruppe ab 3 Jahre 5 Tage / Woche 121,00 € 94,00 €   62,00 € 20,00 € 
Regelgruppe unter 3 Jahre 5 Tage / Woche 242,00 € 187,00 € 123,00 € 40,00 €
Vö-Gruppe ab 3 Jahre 5 Tage / Woche 129,00 € 100,00 € 65,00 € 22,00 €
Vö-Gruppe unter 3 Jahre 5 Tage / Woche 257,00 € 200,00 € 130,00 € 44,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre 5 x durchgehend 256,00 € 197,00 € 128,00 € 46,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre
2 x VÖ-Zeiten 3 x durchgehend 215,00 € 165,00 € 109,00 € 41,00 €

Ganztagesgruppe ab 3 Jahre
3 x VÖ-Zeiten 2 x durchgehend 184,00 € 142,00 € 92,00 € 35,00 €

Kleinkindgruppe unter 3 Jahre 5 Tage pro Woche 356,00 € 265,00 € 180,00 € 73,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre 3 Tage pro Woche 213,00 € 160,00 € 109,00 € 44,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre 2 Tage pro Woche 143,00 € 107,00 € 72,00 € 29,00 €
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 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Corona: Weitere Maßnahmen 
auf den Entsorgungseinrich-
tungen 

Der Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) 
ist es ein wichtiges Anliegen, den Betrieb auf den Entsorgungs-
einrichtungen im Landkreis in Anbetracht des aktuellen Infekti-
onsgeschehens weitestgehend aufrechtzuerhalten. Hierzu sind 
weitere Maßnahmen zwingend erforderlich. Der Zugang zu den 
Entsorgungseinrichtungen wird beschränkt, um die Hygieneregeln 
einhalten zu können. Es darf sich somit nur eine vergleichsweise ge-
ringe Anzahl von anliefernden Personen gleichzeitig auf dem Gelän-
de der Entsorgungseinrichtung aufhalten. Insofern ist mit deutlichen 
Verzögerungen und Wartezeiten bei der Anlieferung zu rechnen. 

Die ALB appelliert daher erneut, die Entsorgungseinrichtungen 
im Landkreis nur für absolut notwendige Anlieferungen zu nut-
zen.  
  
Im Falle einer Anlieferung sind folgende Hinweise zu beachten:
•	 Die Anlieferungen sind auf das notwendige Minimum zu begren-

zen.
•	 Die anzuliefernden Abfälle sind zu Hause weitmöglichst vorzu-

sortieren, um eine zügige Anlieferung zu ermöglichen.
•	 Die Anlieferung darf mit maximal zwei Personen erfolgen.
•	 Die Fahrzeuge dürfen ausschließlich zum Ab- bzw. Entladen so-

wie zum Bezahlen verlassen werden.
•	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort können beim Ab- 

bzw. Entladen nicht mithelfen.
•	 Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen sowie 

die weiteren Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten.
•	 Auf dem gesamten Gelände der Entsorgungseinrichtung ein-

schließlich der Freiflächen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

•	 Den Anweisungen des Betriebspersonals vor Ort ist Folge zu leis-
ten.

 
Bitte tragen Sie dazu bei, einen verlässlichen und geregelten Betrieb 
auf den Entsorgungseinrichtungen dauerhaft zu gewährleisten. 
  
Ihre Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Der Herbst ist da -  
die Blätter fallen! 
Da stellt sich die Frage: Wohin mit dem vielen Laub? 
Laub gehört zu den wichtigsten Kompostmaterialien im Garten. 
Es kann gemeinsam mit gehäckselten Garten- und Küchenabfäl-
len kompostiert werden. Die Abbau- bzw. Umwandlungsdauer der 
einzelnen Laubarten ist allerdings sehr unterschiedlich. Daher soll-
ten verschiedene Laubarten mit allen übrigen Kompostrohstoffen 
gründlich gemischt werden. Am besten zerkleinern Sie das Laub vor 
dem Sammeln mit dem Rasenmäher.  
Leicht abbaubar sind Blätter von Obstbäumen, Ahorn, Linde, Wei-
de, Esche, Eberesche, Erle und Haselnuss. 
Schwer abbaubar ist das Laub von Kastanie, Buche, Eiche, Walnuss, 
Birke, Akazie, Platane und Pappel. 
Wichtig ist, dass alles gemischt und locker aufgeschichtet wird (nie-
mals eine dicke nasse Laubschicht mit einem Mal auf den Kompost 
bringen, lieber antrocknen lassen). 
Die Verrottung lässt sich beschleunigen, wenn einige Handvoll Horn-
mehl eingestreut werden. Die Zugabe von kalkhaltigem Gesteins-
mehl neutralisiert die Gerbsäure insbesondere aus Eichenlaub. 
Große Mengen an Laub (aus Privathaushalten) können auch zu den 
Grünschnittsammelplätzen der Gemeinden gebracht werden. 
Am meisten dankt es ihnen die Natur freilich, wenn sie Laub unter 
Bäumen und Sträuchern liegen lassen, oder auf abgeräumten Bee-
ten als Mulch aufbringen. Es schützt den Boden vor Erosion und 

Verschlämmung. Vor allem aber finden Kleinlebewesen in der Laub-
schicht gute Überwinterungsmöglichkeiten und können im Frühjahr 
sofort wieder das Bodenleben aktivieren. Die bis dahin weitgehend 
verrotteten Blätter werden einfach in den Boden eingearbeitet. 
In einer ruhigen Gartenecke können Sie auch einen Laubhaufen 
(vermischt mit etwas Gehölzschnitt) auftürmen, der als Winterquar-
tier für Igel und diverse Nutzinsekten dienen kann. 
Achtung: Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Kastanienblätter 
von der Kastanienminiermotte befallen. Diese Blätter bitte nicht auf 
den Komposthaufen geben, da die Gefahr besteht, dass die Puppen 
der Miniermotten in den Blättern überwintern. Auch die Grünschnitt-
sammelstellen im Landkreis nehmen dieses Material nicht an. Emp-
fohlen wird, das befallene Laub über die Restmüll- oder Biotonne zu 
entsorgen. 

Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707 www.lkbh.de/alb 
Kompostberatung in Ihrer Gemeinde:  Die Telefonnummer finden 
Sie auf dem Abfallkalender 

 
Verwaltungsvorschrift Früherkennungs- 
programm Afrikanische Schweinepest 
Information für Schweinehalter im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg bietet ein Früherkennungsprogramm an, damit 
Schweinehalter Ausnahmen von den Verbringungsbeschränkungen 
für Nutz- und Schlachtschweine erlangen können, sollte die Afrikani-
sche Schweinepest bei einem Wildschwein ausbrechen. Detaillierte 
Informationen sowie den Antrag zur Teilnahme stellt das Ministeri-
um im Internet bereit. Der Antrag findet sich auch der Homepage 
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald unter www.
breisgau-hochschwarzwald.de im Bereich Service > Bürgerservice > 
Formulare > Veterinärwesen. Der ausgefüllte Antrag sollte dann an 
den Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
des Landratsamtes geschickt werden.

Fragen können Schweinehalter auch per E-Mail unter der Adresse 
vetamt@lkbh.de an das Amt richten.   
 
 

 ALEMANNENSCHULE HARTHEIM

BÜCHEREI IN DER ALEMANNENSCHULE

Bücherei ist weiter geöffnet und bietet als  
Neuheit Tonie-Figuren an  
Liebe Leserinnen und Leser, 
seit kurzem haben wir jetzt auch die beliebten Tonie Figuren zum 
Ausleihen in der Bücherei! 

Kommen Sie doch mal wieder vorbei und lassen sich von unserem 
vielfältigen und aktuellen Sortiment inspirieren. Wir sind immer 
noch zu den normalen Öffnungszeiten für Sie da. 

Diese sind: 
Dienstag:  17-19 Uhr 
Mittwoch:  9-11 Uhr 
Donnerstag:  15-16 Uhr 
Samstag:  10-12 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 
Ihr Büchereiteam, Petra Alshuth 
und Carolin Scholl 
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 MUSIKSCHULE MARKGRÄFLERLAND E.V.

Straßenkonzerte im Markgräflerland 
Auftaktveranstaltung zu Beginn des neuen Schuljahres bei der 
Musikschule Markgräflerland 

Ein kalter und regnerischer Oktobertag. Dennoch musizierten Schü-
lerinnen und Schüler mit Ihren Lehrkräften an verschiedenen Plät-
zen im Markgräflerland. Endlich konnte nach der Corona bedingten 
Pause wieder gemeinsam musiziert werden. 
Helle Flötentöne, mehrstimmiges Gitarrenspiel, klangschöne Cello-
weisen erfreuten die Eltern und die Zuhörer, die zufällig des Weges 
gingen. Beteiligt waren Kinder und Jugendliche aus der Streicher-
klasse von Roberta Lenzing, aus der Gitarrenklasse von Maria Bie-
müller, aus den Flötenklassen von Maria Wicht und Christine Otto 
und aus der Celloklasse von Dieter Hilpert. 
Da im Moment keine Infoveranstaltungen rund um den Instrumen-
talunterricht stattfinden können, bietet die Musikschule Schnupper-
stunden für interessierte Kinder und Jugendliche bei den Instrumen-
tallehrer/innen an. 

Auf unserer Website www.musikschule-markgraeflerland.de können Sie 
sich über unser breitgefächertes Unterrichtsangebot kundig machen. 
  

Anmeldung und Info: 
Musikschule Markgräflerland 
Geschäftsstelle 
79418 Schliengen
07635/8246881
Schwarzwaldstraße 9 
  
 
 

 VEREINSNACHRICHTEN

DRK ORTSVEREIN HARTHEIM

Absage der Mitglieferversammlung
Liebe Mitglieder und Unterstützer, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,
der DRK Ortsverein Hartheim am Rhein fühlt sich für die Gesund-
heit seiner Helfer*innen und Mitbürger*innen in besonderer Weise 
verantwortlich. Wir alle haben mit der Pandemie zu  kämpfen und 
leider ist bis auf Weiteres eine Besserung der Lage nicht in Sicht.  
 
Daher haben sich die Verantwortlichen des DRK Ortsvereins Hart-
heim, gerade auch im Hinblick auf die Fürsorgepflicht, dazu ent-
schlossen, die anberaumte Mitgliederversammlung am 13.11.2020 
in der Seltenbachhalle abzusagen. 
 
Über einen neuen Termin informieren wir rechtzeitig.
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. 
Ihr DRK Ortsverein Hartheim am Rhein 
 
 

ST. STEPHAN, BREMGARTEN
Förderverein für caritative Aufgaben

Absage des DorfTreffs Bremgarten 
Der DorfTreff Bremgarten am 6. November 2020 mit Bürgermeis-
ter Herr Ostermaier kann wegen der gestiegenen Infektionszahlen 
nicht stattfinden. Auch wenn uns die persönlichen Begegnungen 
sehr fehlen, scheint uns momentan Zurückhaltung angezeigt. Bleibt 
gesund und in Kontakt mit dem persönlichen Umkreis. 
 
 

TRACHTENKAPELLE HARTHEIM

Mit neuem Wind in die Herbst-Saison 
Die Trachtenkapelle Hartheim startet mit neuem Dirigenten in die 
Vorbereitung für ihr Adventskonzert. Fabian Grabert, der neue Lei-
ter der Musikschule Markgräflerland, hat vergangenen Donnerstag 
bei der Trachtenkapelle voller Elan als Dirigent gestartet. Nach dem 
Abgang des langjährigen Dirigenten Markus Frieß suchte die Trach-
tenkapelle dieses Jahr nach einem Nachfolger. 
Mit Herrn Fabian Grabert hat die Trachtenkapelle nun einen jungen 
dynamischen Dirigenten gefunden, der viele neue Ideen mit ihnen 
zusammen umsetzen möchte. 

Haben Sie LUST ZUM MUSIZIEREN? 
Wir proben jeden Donnerstag von 20:00 bis 22:00 Uhr im Musiksaal 
der Alemannenschule Hartheim. 
Auch wer kein Instrument spielen kann, kann dies jederzeit erlernen. 
Musizieren macht Freude. Sprechen Sie uns an. 
Weitere Infos über uns auf www.trachtenkapelle-hartheim.de. 
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 
Donnerstag, 29. Oktober 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Freitag, 30. Oktober 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
 
Samstag, 31. Oktober  Hl. Wolfgang, Bischof 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Sonntag, 01. November, Allerheiligen 
St. Stephan, Bremgarten 
14:00 Uhr Österliche Wort-Gottes-Feier auf dem Friedhof anschl. 

Gräberbesuch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
14:00 Uhr Österliche Wort-Gottes-Feier auf dem Friedhof anschl. 

Gräberbesuch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AR) 
14:00 Uhr Österliche Wort-Gottes-Feier auf dem Friedhof (Sedel-

meier) 
18:00 Uhr Rosenkranz 
 
Montag, 02. November, Allerseelen 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
 
Dienstag, 03. November   Hl. Pirmin, Abtbischof, Glaubensbote 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
 
Mittwoch, 04. November   Hl. Karl Borromäus, Bischof 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AR) 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
 
Donnerstag, 05. November 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
 
Freitag, 06. November   Herz-Jesu-Freitag 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Herz-Jesu-Andacht und Gebet um geistliche Berufe 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
 
Sonntag, 08. November   32. Sonntag im Jahreskreis, 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Andacht 
St. Martin, Feldkirch 
10:30 Uhr Eucharistiefeier zum Patrozinium 
mitgest. vom Kirchenchor (GD) und Verabschiedung des bisherigen 
Gemeindeteams, sowie Beauftragung des neuen Gemeindeteams in 
der Seltenbachhalle. Der Gottesdienst findet unter den geltenden 
Hygienemaßnahmen statt, Desinfektion, Abstand, Teilnehmerliste, 
Mund-Nasenschutz etc. 
Bitte kommen Sie mindestens 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn, 
damit das Eintragen in die Liste bis zum Beginn des Gottesdienstes 
beendet werden kann. Vergessen Sie nicht Ihre Alltagsmaske. 

18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
  
Bitte bringen Sie möglichst Ihr eigenes Gotteslob mit. 
  
Ab sofort können wieder Messintentionen bestellt werden.Die-
se werden allerdings nicht in den Gemeindeblättern, bzw. im 
Gottesdienstanzeiger veröffentlicht, sondern in der jeweiligen 
Messe gelesen 
  
Hinweis zu Corona  
Ab dem 21.10.2020 gilt die neue Fassung der Erzdiözese Freiburg zur 
Feier der Liturgie. Durch den Ausruf des Landes Baden-Württemberg 
der Pandemiestufe 3 gelten deshalb folgende Änderungen:
1. Erfassen der persönlichen Daten (Hinweise zum Datenschutz lie-

gen in den Kirchen zur Mitnahme bereit)

2. Der Mund-Nasenschutz wird in sämtlichen Gottesdiensten vor-
geschrieben, sowohl beim Betreten und Verlassen des Gottes-
dienstraums sowie während des ganzen Gottesdienstes. Aus-
nahmen gelten für diejenigen, die durch ein ärztliches Attest 
davon befreit sind.

3. Die Temperatur in den Kirchen wird im Durchschnitt auf 10 Grad 
liegen. Nach dem Gottesdienst werden die Räume der Vorschrift 
gemäß gelüftet.

 
Auch für Taufen, Trauungen und Bestattungen gelten die Pflicht 
zur Abgabe der persönlichen Daten und das Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes. 
  
Totengedenken - Allerseelen 
2. November 2020 oder an einem anderen Tag Anfang November 
Eine Anregung für ein Gebet zu Hause, in einer unserer Kirchen oder 
Kapellen oder an den Gräbern unserer Verstorbenen auf den Fried-
höfen. Das Totengebet liegt in unseren Kirchen, Friedhöfen und 
Kapellen für Sie bereit. 
  
Öffentliche Einsicht Haushaltsplan 
Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim 
hat in seiner Sitzung am 19.10.2020 den Haushaltsplan der Röm.-Ka-
th. Kirchengemeinde Bad Krozingen-Hartheim für die Jahre 2020 
und 2021 beraten und beschlossen. 
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 02.11.2020 bis zum 16.11.2020 
zu den üblichen Bürozeiten im Pfarrbüro in Bad Krozingen zur öf-
fentlichen Einsicht aus.“ 
  
Sakramente 
Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie das Taufseminar; danach erfolgt das persön-
liche Gespräch mit dem Taufspender. 

Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Gemeindehaus in Hartheim (Kirchstr. 1a) statt:
•	 14. November 2020
 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde 
des Täuflings mit.
•	 Taufen und Hochzeiten  können im kleinen Kreis durchgeführt 

werden
•	 Für Beerdigungen und Trauerfeiern unter freiem Himmel gilt 

eine Höchstzahl von 100 Teilnehmenden

 
Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
Donnerstag, 19.11.2020 
 Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 28.11.- 26.12.2020 
Die nächste Ausgabe „mittendrin“  erscheint zum 1. Advent 
(29.11.2020) Redaktionsschluss: Samstag, 31.10.2020 
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 KONTAKTDATEN 
Gerade in dieser schweren Zeit sind wir jederzeit für sie da! 
Pastorale Mitarbeiter 
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0
g.disch@kath-bk-ha.de 
Vikar Arul Arockiasamy 07633 / 9232944
a.arockiasamy@kath-bk-ha.de 
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17
u.dondrup@kath-bk-ha.de 
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40
b.huber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19
g.klingele@kath-bk-ha.de 
Diakon Josef Kwoßek (KW) 07634 / 553130
josefkwossek@gmx.de 
  
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage:  www.kath-bk-ha.de 
  
Büro Hartheim, Kirchstr. 1, 79258 Hartheim  
Telefon 07633/94 88 40  • Fax 07633/94 88 41 
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Montag  15:00 – 17:00 Uhr 
  
Büro Bad Krozingen, Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon 07633 / 908949-0 • Fax: 07633 / 908949-20  
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Montag  09:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr 
  
Gerne dürfen Sie auch einen Termin außerhalb der Öffnungszei-
ten mit uns vereinbaren! 
   
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen    
Die nächsten Gottesdienst-Termine sind:   
Sonntag 01.11.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfr. i. R. Burkhard Jäckh) 
  
Sonntag 08.11.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim – mit Taufe (Pfr. Bösenecker) 
  
Sonntag 15.11.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst in Wolfenweiler zum Volkstrauertag (Pfrn. 

Heimburger)  
  
Bitte beachten Sie weiterhin die Einhaltung der Hinweise zur Fei-
er der Gottesdienste (entsprechend den Vorgaben des Hygie-
ne-Schutzkonzepts). 
  
Geistliche Abendmusik 
Wir laden herzlich ein zur nächsten Geistlichen Abendmusik mit dem 
Handharmonika-Orchester Heitersheim am 21.11.20 um 19 Uhr in 
der Martinskirche in Mengen. 
  
Bücher-Tauschzimmer 
Immer freitags im Pfarrhaus in Mengen 15.00-18.00 Uhr! Wir freu-
en uns auf Sie! 
  
Pfarramtssekretariat 
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
  

Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42 • 79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476 Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Wichtige öffentliche Veranstaltung zur  
Information über die Planungen der Deutschen 
Bahn zur Bürgertrasse im Streckenabschnitt  
8.3 Bad Krozingen 
Die Bürgerinitiative MUT - Mensch und Umwelt schonende DB-Tras-
se Nördliches Markgräflerland e.V. - lädt zusammen mit dem BLHV 
- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband, der Stadt Bad 
Krozingen und der Gemeinde Hartheim am Rhein ein zu einer wich-
tigen öffentlichen Informationsveranstaltung  über die Planungsde-
tails und die Auswirkungen der Bahnpläne zum Streckenabschnitt 
8.3 - Mittelteil der Bürgertrasse - mit besonderer Betroffenheit für 
die Landwirtschaft und die Bad Krozinger Ortsteile Hausen, Biengen 
und Schlatt sowie den Hartheimer Ortsteil Feldkirch am  

Freitag, 6. November, 19.00 Uhr,
Möhlinhalle in Bad Krozingen-Hausen a.d.M. 

  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nach vielen Jahren intensiver Diskussion der Region am südlichen 
Oberrhein mit der Deutschen Bahn und Vertretern politischer Kreise 
aus Bund und Land wurden nunmehr die überarbeiteten Pläne der 
Bahn für den Bau des 3. und 4. Gleises im Streckenabschnitt 8.3 Bad 
Krozingen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Die beiden neu zu erstellenden Güterzuggleise vom Tunnel Mengen 
bis vor den Knoten Hügelheim werden in Tieflage in einem Graben 
geführt. Damit ließ sich ein schwerer Zielkonflikt zwischen Lärm- 
und Landschaftsschutz entscheidend entschärfen. In Anerkennung 
des besonderen Engagements der Bürgerschaft zur Durchsetzung 
der Alternativplanung wird dieser rd. 18 km lange Trassenabschnitt 
„Bürgertrasse“ genannt. 
Für den Bau der Bürgertrasse hat die DB drei Trassenabschnitte vor-
gesehen. Mit Datum vom 22. September 2020 liegen jetzt auch die 
Planunterlagen für den Streckenabschnitt 8.3, der den mittleren Teil 
der Bürgertrasse im Wirkungsbereich von Bad Krozingen und Hart-
heim abdeckt, öffentlich in den Rathäusern von Bad Krozingen und 
Hartheim zur Einsichtnahme aus. Ein kompletter Plansatz kann zu-
dem in der Ortsverwaltung Hausen a.d.M. nach vorheriger Termin-
vereinbarung eingesehen werden. Die Unterlagen können auch im 
Internet unter https://www.karlsruhe-basel.de/offenlage83.html 
vom häuslichen Computer aus studiert werden. 
Wir wollen Details der Bahnplanungen vorstellen und deren Aus-
wirkungen auf die Bevölkerung diskutieren. Viele von Ihnen sind 
unmittelbar oder mittelbar davon betroffen. Von den Planungen 
Betroffene können Einwendungen dagegen in Schriftform an das 
Regierungspräsidium Freiburg einsenden oder auf den Rathäusern 
abgeben. Dies muss definitiv bis zum Stichtag 21. Dezember 2020 
geschehen sein. Danach verlieren alle Rechtsansprüche gegen die 
Vorhabenträgerin DB ihre Wirkung. 

Folgender Ablauf der Veranstaltung ist vorgesehen: 
1.  Begrüßung, Vorstellung der Redenden, Kurzabriss über die 

Inhalte der Veranstaltung - MUT-Vorstand 
2.  Grußworte Bürgermeister, Ortsvorsteherin 
3.  Unterstützung Landwirte: Feldberegnung, Ausgleichsflä-

chen, Flurneuordnung - Frau Grünewald, BLHV  
4.  Inhalte Stellungnahme MUT - Schwerpunkte Bauausführung, 

Bodenschutz, BoVEK, Baustellenverkehr, Baulärm, Schienen-
lärm - MUT-Vorstand  

5.  Ablauf des Anhörungsverfahrens, Einwendungsprozedere, 
Fragebögen - Frau Fridrich, Anwaltskanzlei Fridrich, Ban-
nasch und Partner 

 Fragerunde nach jedem Beitrag 

Bitte kommen Sie und informieren Sie sich über ein Jahrhundert-
projekt, das für Generationen Teil unserer Raumschaft sein wird! 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das, was entstehen wird, 
welche Auswirkungen es auf uns alle haben wird und wie Sie sich 
dabei mitgestaltend einbringen können! Wir freuen uns auf Sie. 
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Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung wird Corona-bedingt auf der 
Grundlage eines Hygiene-Konzepts durchgeführt: Teilnehmerliste, 
Händedesinfektion am Eingang, Stuhlabstand mind. 1,5 m, Masken-
pflicht bis zum Sitzplatz.  
 
 
AFLIG - Anti-Flug-Lärm-Interessen- 
Gemeinschaft e.V.
Ihr gemeinnütziger Verein für mehr Ruhe am Himmel lädt Sie zum 
nächsten Info-Treff am Montag 2. November 2020 um 19.00 Uhr 
im Hotel OX Heitersheim, Im Stühlinger 10, Seminarraum 1. Stock, 
ein. Wollen Sie uns unterstützen? Wir würden uns sehr freuen! 
Kontakt: Email info@aflig.de – Tel. 07633 – 406281 - www.aflig.de 
 
 

DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Die Einkommensanrechnung    
(DRV BW) Bei der Grundrente findet eine Einkommensprüfung statt. 
Als Einkommen sollen die eigene Rente und weiteres zu versteuern-
des Einkommen berücksichtigt werden. Dieses wird vom Finanzamt 
festgestellt und der Deutschen Rentenversicherung automatisch 
mitgeteilt. Maßgebend ist grundsätzlich das Einkommen des vor-
vergangenen Kalenderjahres, im Jahr 2021 also das Einkommen des 
Jahres 2019. Steuerfreie Einnahmen wie beispielsweise Einnahmen 
aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit und aus einer pauschal besteu-
erten geringfügigen Beschäftigung (Minijob) bleiben ebenso wie 
Vermögen unberücksichtigt. 
Dabei erhalten den Grundrentenzuschlag in voller Höhe nur dieje-
nigen Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2021 als Alleinstehen-
de ein Monatseinkommen unter 1.250 Euro oder als Ehepaar unter 
1.950 Euro zur Verfügung haben. Wenn das Einkommen darüber 
liegt, wird es zu 60 Prozent angerechnet. Ab einem Monatseinkom-
men von 1.600 Euro beziehungsweise 2.300 Euro bei Ehepaaren wird 
der übersteigende Betrag zu 100 Prozent auf den Grundrentenzu-
schlag angerechnet. Da diese Freibeträge an den aktuellen Renten-
wert der gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt sind, werden 
sie jedes Jahr angepasst. 
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet eine spezielle The-
menseite rund um die Grundrente unter http://www.deutsche-ren-
tenversicherung.de/grundrente eingerichtet. Dort finden Interes-
sierte auch die Broschüre „Grundrente: Fragen und Antworten“ zum 
Herunterladen. 

POLIZEIPRÄSIDIUM 

Kriminalität: Immer wieder: Trickdiebe beim 
Einkaufen  
Rat der Polizei: Geldbörse stets körpernah tragen! 
PIN der Geldkarte stets im Kopf mitführen: Nicht im Geldbeutel! 
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert man beim Poli-
zeipräsidium Freiburg eine auffallende Häufung in Bezug auf Trick-
diebstähle beim Einkaufen. Durch gezielte Ablenkung gelingt es 
Ganoven immer wieder, unbedarfte Bürgerinnen oder Bürger beim 
Einkaufen im Discounter oder auf dem Parkplatz zu bestehlen. 
  
Allzu sorgloser Umgang mit der Handtasche oder Geldbörse   
In der Betrachtung der einzelnen Fälle stellen die Ermittler immer 
wieder einen allzu sorglosen Umgang mit der eigenen Handtasche 
oder der Geldbörse fest. Dies bringt Diebe in Vorteil, weshalb Krimi-
naloberrat Achim Hummel, der Chefpräventioner im Polizeipräsidi-
um Freiburg rät: „Lassen Sie sich nicht ablenken. Tragen Sie die Geld-
börse stets körpernah“. Besonders leicht wird es Ganoven gemacht, 
wenn die Geldbörse sorglos im Einkaufswagen liegen gelassen wird.  

PIN der Geldkarte im Kopf mitführen: Niemals im Geldbeutel! 
Sehr oft kommt es im Anschluss an den Diebstahl zu einer betrügeri-
schen Geldabhebung an einem Geldausgabeautomaten. Der Grund 
hierfür: Viele Menschen führen die vierstellige PIN der Geldkarte im 
Portemonnaie oder der Handtasche mit. Dieser Fehler ist fatal, so 
Achim Hummel. Sein Ratschlag: „Geldkarte und PIN-Nummer niemals 
gemeinsam aufbewahren. Die PIN gehört in den Kopf. Nicht in den 
Geldbeutel!“ 
  
Tipps der Polizei  
•	 Legen Sie Geldbörsen nicht sichtbar in den Einkaufswagen.
•	 Tragen Sie das Portemonnaie stets körpernah.
•	 Lassen Sie sich nicht ablenken und seien Sie achtsam.
•	 PIN-Nummer der Geldkarte niemals in der Geldbörse oder Hand-

tasche vermerken.
 
Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie unter 
www.polizei-beratung.de 
  
 

 AUS DER NACHBARSCHAFT

  
 
Die Gemeindeverwaltung sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Verwaltungsmitarbeiter (m, w, d)  
für das Rechnungsamt 

(Teilzeit 30% - 50 %) 
 
Die Stelle ist aufgrund von Mutterschutz und der anschließenden 
Elternzeit bis voraussichtlich zum Sommer 2022 befristet. 
 
Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
www.ballrechten-dottingen.de/Aktuelles/Stellenangebote 

 
 

 SONSTIGE MITTEILUNGEN

Hof mit Aussicht/ Hof in Aussicht 
Tagesseminar außerfamiliäre Hofübergabe 
Außerfamiliäre Hofübergaben ermöglichen es Betrieben 
ohne Hofnachfolge, ihren Betrieb weiterzugeben an  
Menschen die gerne in die Landwirtschaft einsteigen möchten, 
aber keinen eigenen Hof haben. 
  
Wann: 09. November 2020/10:00-16:00 Uhr 
Wo: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Wer: Geli Pietschmann, Bernhard Nägele 
Info und Anmeldung: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
 Tel. 07602/9101-0 
 info@bksu.de 

Ende des

redaktionellen 

Teils
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT
DONNERSTAG, 29. OKTOBER 2020, 10 UHR

Zu spät eingereichte
Beiträge werden nicht

verö� entlicht!

| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau Lòpez Dominquez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Herr Blum 9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke   9105-22  

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet:  www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofl eitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Forstrevierleiter
Florian Frisch  07664/5051683
E-Mail:  Florian.Frisch@lkbh.de

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öff nungszeiten: 
Dienstag, 16-19 Uhr
Freitag, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öff nungszeiten: 
Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: nur nach Terminvereinbarung in der Zeit 
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öff nungszeiten: Tel.: 07633/9105-60
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

JUGENDBÜRO/JUGENDRAUM
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil:  0151/50500309
E-Mail:  jugendbuero@jugend-hartheim.de

ABFALLBERATUNG
Öff nungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittannahme
Mittwoch  (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch  (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren:  Frau Kunzelmann 
 Telefon 0761/2187-8817

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Joachim Faller  Tel. 07633/14815 
Abt. Feldkirch,
Philipp Graff elder  Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen
in der Zeit von 07.30 - 12.00Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Telefon  07631/36536 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
0180 3 222 555-40

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer
Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
-  Christel Diehl, Bremgarten,  Tel. 14362
-  Enriqueta Schillinger, Feldkirch  Tel. 14522 
-  Jenny Schipper, Hartheim  Tel. 8090089
Leitung:
Hiltrud Böhler, Breisacher Str. 8, Hartheim, Tel. 12610
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES

Beratungsstelle Für Eltern,
Kinder, Jugendliche 0761/2187-2411

Pfl egebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14 
79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  Tel. 97633/8404 

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen
 Tel. 07633/12219
Ambulanter Pfl egedienst
Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpfl egerinnen und Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pfl egekassen

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Einsatzleitung: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
www.skf-staufen-badkrozingen.de 
Familien-/ Lebensberatung 
Schwangerenberatung 
Lammplatz 3, 79189 Bad Krozingen 
 Tel.07633/8069093 
 E-Mail l.hans@skf-staufen.de 

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle 
für Alkohol- und Drogenprobleme 
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V. 0761/156309-0 
und Fax 0761/156309-99 
 E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Pfl egestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau
79189 Bad Krozingen
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage 
Telefon 07633/8090856
Fax 07633/8090857
Info@pfl egestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter 
der Mobil-Nr. 0160/96842020

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V. 
Wölfl instr. 13, 79104 Freiburg 
Tel. 0761/36122, Fax: 0761/36123 
E:Mail: info@bsvsb.org, Internet: www.bsvsb.org 
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 Aktionscode P-2020-07

Nach der Sommerpause tierisch gut gelaunt 
mit rabattierten Anzeigen starten...
Die Ferien sind vorbei und das Geschäftsleben kommt wieder in Fahrt. 
Starten auch Sie tierisch gut gelaunt in den Herbst.

6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen
4 Anzeigen schalten - 3 Anzeigen bezahlen
Na? Fühlt sich Ihr September schon gut für Sie an? Unsere Aktion 
gilt vom 14.9. bis 8.11.20 in den Kalenderwochen 38 bis 45.

Tierisch gut gelaunt...
IM SEPTEMBER GIBT 
ES WIEDER RABATTE.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.
de) und unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreiben-
de und Werbeagenturen. *Um in den Genuss dieser 
Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, 
fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 
Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Ab-
buchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- 
und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-
ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem 
Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht 
rabattierfähig. Ihre Anzeigenschaltung muss durch 
sechs teilbar (wöchentliche Erscheinungsweise) oder 
durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein 
und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Die zwei günstigsten Ausgaben sind 
für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode  P-2020-07 bei der Anzeigenbe-
stellung angeben. 
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Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Bremgarten, Rathaus 8.00 Uhr 
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mo., 02.11.2020 letzter Termin

Regina Dischinger, Hauptstraße 32a, 79227 Schallstadt-Mengen, Tel.: 07664/34 19

Jetzt!!!

Modewochen im Herbst
auf die gesamte
Mode für Damen
und Herren.

- sportlich 
- modisch
- chic
...machen Sie Ihr Schnäpple

20%
Schöner Ausstellungs-, Verkaufsraum mit Büro 

500 m BAB-Ausfahrt in Bad Korzingen-Hausen, 
180 qm, mit Außenflächen, Parkplätzen, moderne Ausstattung, 

Teeküche, teilmöbliert, Glasfaseranschluss u.v.m. 
Auch als Praxis, Büro, Schulungsraum o. Ä. nutzbar. 

Infos unter Tel. 0172/7612502 o. www.immowelt.de/expose/62671468 


